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Zitat

reiski schrieb am 10.04.2006 00:16:
Wenn der Klassenspiegel (=Notenspiegel) in Hessen seit vielen Jahren vorgeschrieben
ist (VO Schulverhältnis), kann er nicht gegen den Datenschutz verstoßen. Datenschutz
bezieht sich immer nur auf eine Einzelperson.

So wie ich es schon geschrieben habe: Auf einzelne Personen bezieht sich der Datenschutz!
Und der ist nicht mehr gegeben, wenn eben nur eine Person eine 5 geschrieben hat! Etwas
anderes habe ich nicht geschrieben! Und in NRW ist der Spiegel eine kann-Bestimmung!
Anspruch besteht nicht. Außerdem ist der Durschnitt ebenso ein gutes Maß, da man sich dort
auch einordnen kann, die Schüler selbst sowie deren Eltern!

1https://www.lehrerforen.de/thread/13538-klassenspiegel/?postID=117287#post117287
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